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VJSHSVierteljährliche Schulden der ausgegliederten 
staatlichen Hochschulen und Berufsakademien

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ( B Stat G )1

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung der Angaben zur Statistik der vierteljährlichen Schulden der  
ausgegliederten staatlichen Hochschulen und Berufsakademien wird vierteljährlich  
jeweils zum Quartalsende durchgeführt. Ihre Ergebnisse liefern wichtige Informationen 
über Finanzen der öffentlichen Haushalte. 

Damit erfüllen sie den Datenbedarf wirtschaftlicher und politischer Entscheidungsträger 
im nationalen Rahmen und auch auf Ebene der Europäischen Union.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Finanz- und Personalstatistikgesetz ( F P Stat G ) in Verbindung  
mit dem B Stat G.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 11 Absatz 1 F P Stat G in Verbindung mit § 15 
B Stat G. Nach § 11 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d F P Stat G sind die Leitungen oder 
die für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen zuständigen Stellen oder, soweit 
die Angaben hier nicht erlangt werden können, die Träger dieser Erhebungseinheiten 
auskunftspflichtig. 

Nach § 11a Absatz 1 B Stat G sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, 
diese auch für die Übermittlung von Daten an die statistischen Ämter zu verwenden.  
Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren für den Datenaustausch  
einsetzen, sind elektronische Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern  
zu verwenden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die  
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung
Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich nach § 16 B Stat G.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern, Löschung
Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen bzw. der Hochschule / Berufsakademie, 
Name und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der für Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen  
Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach Abschluss der Überprüfung der 
Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Die 
Berichtsstellennummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen 
Hochschulen / Berufsakademien sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus einer 
frei vergebenen laufenden Nummer.
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